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Bekanntmachung 
der Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

des Kreises Mettmann vom 20.11.2025 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 3 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 
(GV. NRW. S. 618), wurde in der Sitzung des Kreistages vom 20.11.2025 die nachfolgende Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung des Kreises Mettmann vom 18.01.2008 beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Hauptsatzung des Kreises Mettmann in der zurzeit geltenden Fassung wird wie folgt geändert: 
 
§ 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Der Kreistag bildet außer den gesetzlich vorgeschriebenen Ausschüssen folgende Fachausschüsse zur Vorbe-

reitung der Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses: 
 

a) Bauausschuss, 
b) Gesundheitsausschuss, 
c) Mobilitätsausschuss, 
d) Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz, 
e) Ausschuss für Schule und Sport 
f) Sozialausschuss 
g) Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz, 
h) Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus. 

 
Artikel II 

 
Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Mett-
mann in Kraft. 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Mettmann wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des 
Kreises Mettmann nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Landrätin hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis Mettmann vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Mettmann, den 20. November 2025 
 
 Dr. Bettina Warnecke 
 Landrätin des Kreises Mettmann 
 
 
 


